
 

Satzung vom ? 3 3%? 2325
 

über die Anordnung einer Veränderungssperre

Aufgrund der 55 14 und 16 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung

vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023

(BGBl. 2023 | Nr. 6) geändert worden ist und der 95 7 und 41 '(1) f der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfaien (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.

NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) ‚
hat der Rat in seiner Sitzung am 15.06.2023 folgende Satzung beschlossen:

(1)

(2)

(4)

(1)

(1)

(2)
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Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am 29.04.2014 den Beschluss zur
Erstaufsteliung des Bebauungsplan Nr. |il/3/9000 „Bieichstraße/Ecke Am Stadthoiz“ für das

Gebiet nördlich der Bieichstraße, westlich der Straße Am Stadtholz und südlich der Werner-

Bock-Straße gefasst.

Zur weiteren Sicherung der Planung bei der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.

liI/3/90.00 „Bieichstraße/Ecke Am Stadtholz“ wird für dieses v.g.—— Gebiet eine
Veränderungssperre angeordnet.

Das Gebiet, für das die Veränderungssperre angeordnet wird, ist in einem Abgrenzungsplan

im Maßstab 1:1000, der Bestandteil der Satzung ist, mit roter Farbe umrandet.

Diese Satzung über die Anordnung einer Veränderungssperre ist gemäß 5 16 Abs. 2 Satz

1 BauGB ortsüblich bekanntzumaohen und gemäß 5 16 Abs. 2 Satz 2 i. V. rn. @ 10 Abs. 3

Satz 2 bis 5 BauGB mit Begründung und Abgrenzungsplan zu jedermanns Einsicht

bereitzuhalten. in der Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen wo die Satzung über die
Anordnung einer Veränderungssperre eingesehen werden kann

5 2

im Geltungsbereich der Veränderungssperre dürfen

Vorhaben im Sinne des 5 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt

werden,

erhebliche oder wesentlich werteteigernde Veränderungen von Grundstücken Und baulichen
Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs—, zustimmungs- oder anzeigepflichtig

sind, nicht vorgenommen werden.

“Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von der

Veränderungssperre eine Ausnahme zugelassen werden. Die Entscheidung über

Ausnahmen trifft die Baugenehmigungsbepörde im Einvernehmen mit der Gemeinde.

Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baureohtiioh genehmigt

wurden oder aufgrund eines anderen baurechtiichen Verfahrens zulässig sind,
Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden von
der Veränderungssperre nicht berührt.
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Die Veränderungssperre wird mit der öffentlichen Bekanntmachung dieser Satzung
rechtsverbindlich.

Die Veränderungssperre tritt außer Kraft, sobald und soweit für ihren Geltungsbereich ein

Bebauungsplan in Kraft tritt, spätestens 2 Jahre nach ihrer Bekanntmachung.



 

Abgrenzungsplan zur Veränderungssperre (Verkleinerung ohne Maßstab)
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Der Oberbürgermeister

Satzung Vom 3 2a $$$»? 2%ä3

über die Anordnung einer Veränderungssperre für das Gebiet nördlich der Bleichstraße,
westlich der Straße Am Stadtholz und südlich der Werner-Bock-Straße (Gebiet des in
Aufstellung befindenden Bebauungsplanes. Nr. Illl3l90.00 „BIeichstraße/Ecke Am
Stadtholz“) — Stadtbezirk Mitte —

Der Rat hat in seiner Sitzung am 15.06.2023 folgenden Beschluss gefasst:

Die der Beschlussvorlage als Anlage beigefügte Veränderungssperre für das Gebiet nördlich

der Bleichstraße, westlich der Straße Am Stadtholz und südlich der Werner-Bock-Straße

(Gebiet des in Aufstellung befindenden Bebauungsplanes Nr. III/3/90.00 „BIeichstraße/Ecke
Am Stadtho/z“) wird als Satzung beschlossen.

Für die genauen Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches der Veränderungssperre ist die

im Abgrenzungsplan des Bauamtes vorgenommene Eintragung (rote Linie) verbindlich.

Es ist entsprechend 5 2 Abs. 1 und 2 Bekanntmächungsverordnung verfahren worden. Der
Beschluss ist ordnungsgemäß zustande gekommen, der Wortlaut der Satzung stimmt mit dem
Ratsbeschluss überein. ‘

Bekanntmachungsanordnung:

Die Satzung ist nunmehr gemäß @ 16 Abs. 2 S. 1 BauGB ortsüblich mit den Hinweisen gemäß
5 7 Abs. 6 GO NRW und 55 215 und 18 Abs. 3 S. 2 BauGB öffentlich bekannt zu machen.

Bielefeld, denÄ? “ä. fij_ ' _ I. V.

Nürn. rger
Erste Beigeordneter
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1. Ausfertigung

 

Der Rat der Stadt Bielefeld hat diese Satzung am

;; *“!

332M Ä»5% £533 beschlossen.
 

Der Beschluss ist ordnungsgemäß zustande gekommen.

Es ist nach 5 2 Abs. 1 und 2 Bekanntmachungsverordnung vérfahren worden.

Bielefeld, den @„-m
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OberbürgermeisterW

 

 

 
Die Satzung ist am

 

Bielefeld, den
 

Stadt Bielefeld - Der Oberbürgermeister — Bauamt
!. A.

 

gemäß 5 16 Abs. 2 Satz 1 BauGB öffentlich bekannt gemacht worden.

  


